
Stadt Neumünster Neumünster, 12. April 2021 

Der Oberbürgermeister 

Gebäudemanagement - Abt. Hochbau 

 

 

 

  AZ: 65.3 Frau Jahn 

 

 

 

Drucksache Nr.:  0795/2018/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ausschuss für Brandschutz, 

Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz 

25.05.2021 Ö Vorberatung 

Finanz- und Rechnungsprü-

fungsausschuss 

26.05.2021 Ö Vorberatung 

Bau- und Vergabeausschuss 27.05.2021 Ö Vorberatung 

Hauptausschuss 01.06.2021 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 08.06.2021 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

OBM / Stadtbaurat 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Gefahrenabwehrzentrum - Erweiterung 

der Feuer- und Rettungswache 

 

A n t r a g : Vorbehaltlich der Genehmigung des Haus-

haltes 2021/22 durch das Innenministerium 

wird die Verwaltung beauftragt, die Planung 

zur Erweiterung der Feuer- und Rettungs-

wache im Gefahrenabwehrzentrum einzulei-

ten (Planungsbeschluss). 

 

 

ISEK: Im Notfall schnell, qualifiziert und ange-

messen helfen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: Die vorläufigen Gesamtkosten der Maß-

nahme betragen 8.050.000 €. 

 

Planungskosten in Höhe von 1.010.000 € 

stehen im Haushalt 2021/22 zur Verfügung. 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  Ja – positiv 

 Ja – negativ 

 Nein 

 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g : 
 

Der Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz hat den Fachdienst 

Gebäudemanagement beauftragt, die Planung für die Erweiterung der Feuer- und Ret-

tungswache im Gefahrenabwehrzentrum auf Basis des vom Ausschuss für Brandschutz, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz beschlossenen Raumprogramms (siehe Anlage) 

einzuleiten. Die Planungskosten sollten regulär zum Doppelhaushalt 2021/22 angemeldet 

werden. 

 

Auf Basis der BKI Baukosten wurden vorläufige Gesamtkosten für die Baumaßnahme in 

Höhe von 8.050.000 € ermittelt.  

Die Planungskosten der Maßnahme betragen 1.010.000 €. 

 

Nach Maßgabe der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 81 Gemeindeordnung dürfen 

neue Maßnahmen erst begonnen werden, wenn die Genehmigung des Haushaltes 

2021/22 durch das Innenministerium vorliegt. 

 

Die Planung soll nach Freigabe des Haushaltes 2021/22 unverzüglich eingeleitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Olaf Tauras 

Im Auftrag 

 

 

 

 

 

Thorsten Kubiak 

Oberbürgermeister Stadtbaurat 

 

 

Anlagen: 

1 – 3 Raumprogramm 
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